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Vorwort

Kollektives Arbeitsrecht und kollektives Verbraucherrecht bestehen seit Jahr-
zehnten nebeneinander. Die vorliegende Arbeit untersucht nunmehr die Schnitt-
felder dieser Rechtsgebiete im Hinblick auf ein kollektives Klagerecht gegen vor-
formulierte Arbeitsbedingungen.

Die Arbeit hat im Sommersemester 2014 der Juristischen und Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als 
Habilitationsschrift vorgelegen. Angefertigt habe ich die Schrift in den Jahren 
meiner Tätigkeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Armin Höland. Nach dem Ende 
des Habilitationsverfahren konnte ich glücklicherweise noch die bevorstehende 
UWG-Novelle zumindest im Hinblick auf den Regierungsentwurf berücksich-
tigen. Insgesamt befindet sich die Arbeit auf dem Stand August 2015.

Bedanken möchte ich mich bei Prof. Dr. Armin Höland für die Betreuung 
während der Anfertigung dieser Arbeit. Mein Dank gilt auch Prof. Dr. Caroline 
Meller-Hannich für das rasche Zweitgutachten und die Unterstützung im Habi-
litationsverfahren. Frau Prof. Dr. Eva Kocher möchte ich für das schnelle Dritt-
gutachten und die weiterführenden Gespräche danken. Professor Dr. Wolfhard 
Kohte und Prof. Dr. Katja Nebe möchte ich ebenfalls für ihre Unterstützung 
danken.

Es gibt viele Menschen, denen ich ebenfalls gerne für Ihre Unterstützung 
danken möchte, deren namentliche Nennung indes den Umfang dieses Buches 
erheblich erhöhen würden. Stellvertretend möchte ich Herrn Prof. Dr. Stephan 
Breidenbach danken, dessen Unterstützung mir erst die rasche Veröffentlichung 
ermöglichte. In erster Linie aber danke ich einmal mehr meiner Familie – für 
alles.





„Der Mensch im Recht ist fortan [. . .] nicht mehr isolier-
tes Individuum, sondern der Mensch in der Gesellschaft, 
der Kollektivmensch. Mit dieser Annäherung des juris-
tischen Menschentyps an die soziale Wirklichkeit spal-
tet sich aber zugleich das Rechtssubjekt in eine Mehrheit 
sozialer und jetzt auch rechtlicher Typen auf. Alles das 
lässt sich besonders anschaulich machen im Arbeitsrecht, 
das für das soziale Rechtszeitalter ähnlich bahnbrechend 
ist, wie es das Handelsrecht für das liberale Zeitalter war.“

– Radbruch, Der Mensch im Recht (1927)





Hinsichtlich der verwendeten Abkürzungen wird auf Kirchner, Hildebert; 
Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache; 7. Auflage, Berlin 2013, verwiesen.
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Einleitung

Die vorliegende Arbeit stellt die Verbandsklagen im Arbeits- und Verbraucher-
recht dar. Hiervon ausgehend wird hergeleitet, dass § 15 UKlaG der Anwendung 
von § 1 UKlaG auf vorformulierte Klauseln in Arbeitsverträgen nicht entgegen-
steht.

A) Arbeitsrecht und Verbraucherrecht als kollektive Strukturen

Die deutsche Rechtsordnung kennt eine Vielzahl kollektiver Strukturen.1 Mit 
diesem Begriff sollen solche Rechtsverhältnisse umschrieben sein, in denen ein 
kollektiver Akteur für Angehörige einer Gruppe bzw. Kollektivs oder für die 
Gruppe selbst tätig wird. Die Determinanten dieser Begriffsbildung sind einer-
seits die Entfernung von Rechtsgestaltung und -durchsetzung vom Individuum 
und andererseits die Verlagerung einer Entscheidung auf eine überindividuelle 
bzw. kollektive Ebene. Der Begriff „kollektive Strukturen“ fasst davon ausge-
hend solche Regelungen zusammen, in denen über die Interessenlage des Einzel-
nen hinausgehende Zwecke mit Kollektivbezug verfolgt werden.

Zwei der bedeutendsten2 kollektiven Strukturen des Privatrechts sind das 
kollektive Arbeitsrecht sowie der kollektive Rechtsschutz im Verbraucher- und 
Wettbewerbsrecht – teilweise auch nur kollektiver Rechtsschutz genannt. Dieser 
Begriff versammelt wiederum eine Vielzahl rechtlicher Instrumente, die allesamt 
auf eine (effektive) Durchsetzung des zugrunde liegenden Rechts zielen.3 Auch 
wenn sie nicht das gesamte Feld der kollektiven Strukturen und des kollekti-
ven Rechtsschutzes in den jeweiligen Rechtsbereichen abdecken, werden diese 
Bereiche auf den kollektiven Ebenen von Verbänden dominiert. Verbraucher- 
und Industrieverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vereinigen 
Gruppenmitglieder und setzen deren Interessen durch.

Die systematischen Synergien dieser rechtlichen Strukturen und kollektiver 
Akteure sind bislang nur im Hinblick auf ihr „eigenes“ Rechtsgebiet Gegenstand 
ergiebiger Forschung gewesen. Brücken wurden zumeist nur in der rechtspo-
litischen Diskussion gebaut.4 Die vorliegende Arbeit geht darüber hinaus und 

1 Zum Begriff: Weiss, AuR 2010, 284 (290); Ahmad/Jansen, AuR 2014, 311 (313); Reichold, 
§ 1 Rn. 11 a. E.

2 Im Übrigen wird auf die Zusammenstellungen von Halfmeier, S. 51 ff. und Schlacke, 
S. 111 – 370 verwiesen.

3 Dauses-Micklitz/Rott H. V., Rn. 686; Montag, ZRP 2013, 172 (172).
4 Allen voran: Kocher, Verbandsklage, S. 33 ff; offengelassen durch Bepler, B 32.
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 5 Dieser Begriff geht auf das Unionsrecht zurück. Art. 3 der Richtlinie 2009/22/EG versteht 
hierunter Stellen und Organisationen mit einem berechtigten Interesse an der Einhaltung der 
Verbraucherschutznormen. Praktisch verbergen sich hinter dieser Bezeichnung die Verbrau-
cherverbände, vgl. MünchKommZPO-Micklitz, § 3 UKlaG Rn. 12.

 6 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird lediglich die männliche Form verwendet, ge-
meint sind jedoch stets beide Geschlechter.

 7 Zum Zusammenspiel der beiden Normen: ErfK-Linsenmaier, Art. 9 Rn. 56.
 8 BAG, Urteil vom 17.5.2011 – 1 AZR 473/09, NZA 2011, 1169, hierzu ausführlich S. 206.
 9 BGH, Urteil vom 12.12.2007  – IV ZR 130/06, BGHZ 175, 28; BGH, Urteil vom 

11.2.1981 – VIII ZR 335/79, NJW 1981, 1511.
10 Däubler, NZA 2001, 1329 (1332).
11 Ein Arbeitnehmer erwirbt ein Kfz von seinem Arbeitgeber: BAG, Urteil vom 26.5.1993 – 

5  AZR 219/92, NJW 1994, 213; Durchsetzung des LSChlG via UWG: BGH, Urteil vom 
22.12.1965 – I b ZR 119/63, NJW 1966, 828; seit jeher im Fokus steht etwa die Weitergabe von 
Betriebsgeheimnissen i. S. v. § 17 UWG; hierzu etwa: BGH, Urteil vom 15.5.1955 – I ZR 111/53, 
AP § 17 UWG Nr. 1.

thematisiert auf der Grundlage der Verbandsklage im Verbraucherrecht die Mög-
lichkeiten einer arbeitsrechtlichen Verbandsklage. Insbesondere vertieft sie die 
Fragen der Analogiefähigkeit kollektiver Strukturen und der Möglichkeit der 
Rechtsfortbildung zwischen den Rechtsgebieten.

Das Verbraucherschutzrecht weist mit den qualifizierten Einrichtungen5 (zu- 
meist Verbraucherverbänden) einen Akteur auf, der weitreichende Befugnisse hin-
sichtlich der Durchsetzung des individuellen Verbraucherrechts innehat. Sowohl 
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) als auch das Gesetz über 
Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (UKlaG) 
gewähren den qualifizierten Einrichtungen die Möglichkeit, auf Unterlassung 
verbraucherrechtswidriger Handlungen zu klagen. Das Arbeitsrecht weist eben-
falls ein profiliertes, indes weitaus differenzierteres kollektives System auf. Neben 
der Unternehmensmitbestimmung treten der Betriebsrat als betriebliche und die 
Gewerkschaften als überbetriebliche Interessenvertreter der Arbeitnehmer6 auf.

Durch die in Art. 9 Abs. 3 GG und § 1 TVG gewährleistete7 Tarifautonomie 
erhalten Gewerkschaften und Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverbände die Befug-
nis, inhaltlich auf das Individualarbeitsverhältnis einzuwirken. Darüber hinaus 
besteht eine Vielzahl an Rechtsschutzmöglichkeiten, um das erreichte kollektive 
System zu sichern. In der neueren Entwicklung hat das Bundesarbeitsgericht 
z. B. einen Beseitigungsanspruch der Gewerkschaften hinsichtlich tarifwidriger 
Zustände anerkannt.8 Einen Beseitigungsanspruch der qualifizierten Einrichtun-
gen hinsichtlich eines verbraucherrechtswidrigen Zustands aus dem UKlaG lehnt 
der Bundesgerichtshof hingegen ab.9 Erst wenn die Lauterkeit des Wettbewerbs 
auf dem Spiel steht, gewährt § 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UWG einen solchen Anspruch.

B) Die zunehmende Verknüpfung der Rechtsgebiete

Bis zum Jahr 2000 bildeten Arbeits- und Verbraucherschutzrecht zwei selbst-
ständige Sonderprivatrechtsgebiete.10 Abgesehen von kleineren und punktuel-
len Überschneidungen11 tangierten sich die Rechtgebiete nicht. Das Arbeitsrecht 
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12 Däubler, NZA 2001, 1329 (1332 f.).
13 BAG, Urteil vom 25.5.2005 – 5 AZR 572/04, NZA 2005, 1111; zur Diskussion siehe 

S. 135 ff.
14 Oetker, AcP 2012, 202 (242).
15 Auf die Auswirkungen des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und 

zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung, Gesetz vom 20.9.2013 – 
BGBl. Teil I 2013 Nr. 58 27.9.2013 S. 3642 wird jeweils im Zusammenhang mit der Darstellung 
eingegangen werden.

16 BAG, Urteil vom 27.11.2003 – 2 AZR 135/03, AP § 312 BGB, Nr. 1.
17 Höland, FS Bepler, 221 (239 f.); kritisch zum Ausschluss („Schutzlücke“): Reinecke, AuR 

2003, 414 (415); MünchKommZPO-Micklitz, § 15 UKlaG Rn. 1.

reagierte auf die ungleiche Verhandlungssituation auf dem Arbeitsmarkt, das 
Verbraucherrecht glich Disparitäten auf dem Gütermarkt aus.12

Diese Aufteilung änderte sich mit der Überführung des Verbraucherrechts 
in das Bürgerliche Gesetzbuch. Der Verbraucher wurde in § 13 BGB zu einem 
Begriff des Allgemeinen Teils. Dadurch wurde die Frage nach der Zuordnung 
der beiden Rechtsgebiete auf ein Neues aufgeworfen. Mit Urteil vom 25.5.2005 
ordnete das Bundesarbeitsgericht – vielfach kritisiert – den Arbeitsvertrag als 
Verbrauchervertrag ein.13 Das Gericht betonte § 15 UKlaG, die Norm schließe 
die verbraucherschützenden Unterlassungsklagen für das Arbeitsrecht aus, und 
den Bedeutungswandel des Verbraucherbegriffs. Durch diese Begriffszuordnung 
wird das Arbeitsrecht zum Schutzrecht des Verbrauchers in abhängiger Arbeit. 
Eine pauschale Einordnung in das Verbraucherschutzrecht ginge jedoch zu weit. 
Sie ließe die Besonderheiten der Rechtsgebiete außer Betracht. Insbesondere 
würde diese Einordnung dazu führen, dass die Prüfung der Anwendbarkeit jeder 
einzelnen Norm auf ihre Vereinbarkeit mit den Problemen des arbeitsrecht- 
lichen Sachverhalts ausgeblendet würde. Gerade die Vermischung der beiden 
Sonderprivatrechte kann Friktionen begründen.14 Das Bundesarbeitsgericht hat 
das Spannungsverhältnis in der weiteren Rechtsprechungsentwicklung daher 
normbezogen aufgelöst. Das Gericht untersucht jede verbraucherschützende 
Norm hinsichtlich Sinn und Zweck auf ihre Anwendbarkeit im Arbeitsrecht. 
Nicht ohne Grund nahm das Bundesarbeitsgericht eine teleologische Reduktion 
des § 312 Abs. 1 Nr. 1 BGB a. F.15 im Falle des Abschlusses eines Aufhebungsver-
trages am Arbeitsplatz vor.16 Denn mit einem solchen Vertragsangebot muss ein 
Arbeitnehmer typischerweise an seinem Arbeitsplatz rechnen. Das Ansprechen 
durch den Arbeitgeber hat nicht das gleiche Überraschungsmoment wie das Auf-
treten eines fremden Unternehmers am Arbeitsplatz.

In der Folge dieser Entscheidungen haben sich Arbeitsrecht und Verbraucher-
schutzrecht stark aufeinander zubewegt. Die kollektiven Ebenen beider Rechts-
gebiete wurden dabei allerdings zumeist außer Acht gelassen. Das mag an der 
scheinbar eindeutigen Norm des § 15 UKlaG liegen. Nach dieser Norm findet 
die verbraucherschützende Verbandsklage auf das Arbeitsrecht keine Anwen-
dung. Nichtsdestotrotz trügt der Schein. So sind die für den Ausschluss ange-
führten Argumente in die Nähe unbewältigter Systemprobleme und nicht als 
eine strikte Wertentscheidung gegen die Verbandsklage im Arbeitsrecht einzu-
ordnen.17 Im Gesetzgebungsverfahren wurde denn auch betont, dass sich § 15 
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Zünfte dar. Sowohl im Arbeitsrecht als auch im Verbraucherrecht werden Überwachungsinstru- 
mente auf die Zünfte zurückgeführt. So weist etwa Hadding, JZ 1970, 305 (309 f.) auf ihre Be-
deutung für das Wirtschaftsleben im Kontext der Verbandsklage der Verbraucherverbände hin.

UKlaG einer Rechtsfortbildung nicht entgegenstellt.18 Hiervon ausgehend soll 
die Frage beantwortet werden, ob Raum für eine Verbandsklage im Arbeitsrecht 
de lege lata besteht. Däubler etwa betonte, dass es durch die Schuldrechtsmoder-
nisierung denkbar geworden sei, die Grundsätze über den Schutz des Schwäche-
ren von einem in den anderen Bereich zu transferieren.19

Die Regelungen innerhalb der Rechtsgebiete sind in letzter Zeit und nach 
intensiver Diskussion so weit entwickelt worden, dass sie bereits jetzt punktuell 
interagieren. Eine erste Schnittstelle stellt der berühmte „Burda“-Beschluss20 dar. 
In dem Beschluss wurde ein Tarifverstoß mit Auswirkungen auf individualrecht-
licher und betrieblicher Ebene untersagt. Der Beschluss brachte der negatori-
schen Abwehrposition der Gewerkschaft den Titel „arbeitsrechtliche Verbands-
klage“ ein.21 Das verwundert etwas, weil es nur um einen negatorischen Schutz 
der Rechtsposition aus Art. 9 Abs. 3 GG ging. Bei näherer Betrachtung hingegen 
ist der Titel berechtigt. Denn über § 1004 BGB i. V. m. Art. 9 Abs. 3 GG lässt 
sich die Verwendung individualvertraglicher Klauseln verhindern. Sind diese vor 
dem Kontakt mit dem Arbeitnehmer vorformuliert, ist die Nähe zu § 1 UKlaG 
offenbar. Dabei geht die „Burda“-Lösung sogar so weit, nicht tarifgebundene 
Arbeitnehmer zu erfassen.

Die zweite Schnittstelle bilden die Offenheit des UKlaG im Hinblick auf 
Rechtsfortbildungen und die Dynamik des UWG bezüglich der Lauterkeit des 
Arbeitgeberverhaltens als Unternehmer.22 Der Bundesgerichtshof hat 2007 § 1 
UKlaG über den Wortlaut hinaus analog auf standardisierte Einbeziehungen 
angewendet.23 Hier dokumentiert sich nicht nur die Emanzipation des kollekti-
ven Rechts von einem positivistischen Ansatz, die analoge Anwendung von § 1 
UKlaG rückt auch die einschlägige Anspruchsgrundlage für eine Rechtsfortbil-
dung des UKlaG im Hinblick auf das Arbeitsrecht in den Vordergrund.

Entscheidend wird sein, die ansonsten unterschiedlichen Ausgangspunkte 
von Verbraucher- und Arbeitsrecht zu einem gemeinsamen Endpunkt zu brin-
gen. Die Rechtsgebiete unterscheiden sich bei der Begriffsbildung.24 Kollektiver 
Rechtsschutz und kollektives Arbeitsrecht passen scheinbar nicht zusammen. 
Das eine erscheint als Prozessrecht, das andere als Konvolut mehr oder weniger 
starken materiellen Rechts. Dabei könnte man kollektives Arbeitsrecht auch als 
kollektiven Rechtsschutz begreifen oder jedenfalls kollektiven Rechtsschutz im 
kollektiven Arbeitsrecht einordnen. Im Ansatz haben § 97 ArbGG und § 9 TVG 
den Begriff in das Arbeitsrecht eingeführt. Eine pauschale Gleichsetzung ohne 
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theoretische Basis liefe jedoch Gefahr, zu verzerren. Das kollektive Arbeitsrecht 
hat viele Funktionen. Lediglich eine, wenn auch die wichtigste, ist der Schutz 
des Individuums. Jedoch ermöglicht diese Parallelität es, die Begriffe analytisch 
zu verknüpfen25 und hieraus Rechtsfortbildung zu betreiben. Wiedemann hat im 
Arbeitsrecht darauf hingewiesen, dass Verbands- und Gruppenklagen in anderen 
Ländern häufig von der Gerichtsbarkeit entwickelt und erst später vom Gesetz-
geber übernommen wurden.26

Der kollektive Rechtsschutz ist ebenfalls ein offener Begriff, unter den sich 
ganz unterschiedliche Fälle und Gruppen der Prozessführung fassen lassen.27 
Er hat daher keine Probleme, das Arbeitsrecht zu integrieren. Das Arbeitsrecht 
bzw. Arbeitsgerichtsverfahren hingegen trennt unterschiedliche Verfahrensar-
ten (§ 2 f. ArbGG) und folgt innerhalb dieser festgelegten Bahnen. Kollektiver 
Rechtsschutz ist dann eine Herausforderung. So zeigt bereits die Diskussion 
um die sog. Burda-Entscheidung, dass keinesfalls klar ist, welche Verfahrens-
art angewandt werden sollte. Allgemeiner hat Krause vor dem Hintergrund der 
subjektiven Reichweite von Entscheidungen im Arbeitsprozess konzediert, dass 
von einem gefestigten System des kollektiven Rechtsschutzes im Arbeitsrecht 
nicht die Rede sein könne.28 Diese rechtsgebietsimmanenten Probleme sollten 
aber nicht den Blick verstellen. In der rechtspolitischen Diskussion um die Ein-
führung einer arbeitsrechtlichen Verbandsklage wird betont, dass diese einen 
vergleichbaren Rechtscharakter aufweise wie die Verbraucherverbandsklage.29

C) Die Verbandsklage und individuelle Freiheit

Rechtsfortbildung über eine konkrete kollektive Struktur hinaus setzt auch vor-
aus, den kollektiven Rechtsschutz in der Gesamtrechtsordnung zu positionie-
ren. Eine systematische Betrachtung beider Rechtsgebiete erfordert, dass diese 
einer gebietsübergreifenden Rechtsfortbildung überhaupt zugänglich sind. Die 
Rede ist allzu oft von einem Fremdkörper.30 Das wesentliche Problem für die 
Rechtsfortbildung verkörpert die Demarkation privater und kollektiver Auto-
nomie.31 Interessanterweise wird die ausgemachte Ausnahmestellung des kol-
lektiven Rechtsschutzes auch auf das kollektive Arbeitsrecht übertragen. So hat 
Däubler hervorgehoben, dass das kollektive Arbeitsrecht immer noch Ausnahme 
sei. Dort, wo dieses Rechtsgebiet keine Aussage treffe oder der Einzelne den 
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vorgezeichneten Weg verlasse, greife das allgemeine Zivilrecht ein. „Der Kollek-
tivismus“ bleibe eine dünne Schicht.32

Für gewöhnlich wird betont, dass das deutsche Recht sowohl im materiellen 
Recht als auch im Prozessrecht auf ein liberal-individualistisches33 Leitbild hin 
entworfen sei. Jeder regelt seine Rechtsverhältnisse selbst.34

Dieses Leitbild gilt jedoch nicht absolut. Bereits im Individualrechtsverhältnis 
wird das Individuum anhand der auf es anwendbaren Normen abstrahiert. Das 
Individuum wird, im Anschluss an das an den Anfang gestellte Zitat Radbruchs, 
zum Unternehmer, Arbeitnehmer, Kaufmann oder Urheber. Zum Individualis-
mus setzt sich kollektives Recht erst recht in ein Spannungsverhältnis.

Während sich Individualismus und kollektive Lösungen als große philoso-
phische Ausgangspunkte gegenüberstehen, sieht sich das Recht vor der Aufgabe, 
einerseits das Individuum zu betonen, dem tatsächlichen Phänomen der Kollek-
tivierung von Menschen aber andererseits nicht blind gegenüberzustehen.35 Die 
philosophische Differenzierung bildet daher nur den Ausgangspunkt der recht-
lichen Entscheidung. Das Recht soll Konflikte entscheiden, und Konflikte ent-
stehen auch zwischen und innerhalb von Kollektiven. Mit den philosophischen 
Strömungen eint das Recht gleichwohl nur die Frage nach dem Vorrang des Indi-
viduellen oder des Kollektiven. Anders als die philosophischen Schulen ist das 
Recht an die Vorgaben des Gesetzgebers gebunden, der sich in der Regel weniger 
von philosophischen Grundannahmen als von der interessengerechten Lösung 
sozialer Konflikte hat leiten lassen – was sich freilich nicht ausschließen muss.

Im Arbeitsrecht wird der Schutz des Arbeitnehmers vor sich selbst teilweise – 
so scheint es – mit normativer Kraft aufgeladen.36 Auf der anderen Seite stehen 
Stellungnahmen, welche die Selbstschädigung gerade von der Privatautonomie 
gedeckt sehen.37 Hromadka etwa überspitzte das Problem im Zusammenhang 
mit dem sog. Burda-Beschluss dahin gehend, dass den Menschen, die sich zu 
ihrem eigenen Schutze zu Koalitionen zusammenschlössen, vorgeworfen werde, 
unerlaubte Handlungen zu begehen, so sie diesen Schutz nicht annähmen.38

Auch wenn es eine konsequente Lösung zu sein scheint, kollektive Rechte 
an eine Wertentscheidung für kollektive Ansätze zu koppeln,39 so erscheint dies 
nicht zwingend. Normen folgen zwei Interessenlinien. Der Norm selbst liegt 
ein abstrakter Interessengegensatz zugrunde, in den das Individuum mit seinen 
„natürlichen Interessen“ eintritt. Harmonieren diese Interessen, so wird dem 
Individuum rechtlicher Schutz zuteil. Die angesprochenen objektiven Interessen 
führen jedoch bereits im Individualrecht zu einer Abstraktion der Interessenlinie 
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und damit zur Bündelung im Normzweck. Wegen der unbestimmten Vielzahl an 
Normunterworfenen mag tatsächlich ein Kollektiv vorliegen, dies gilt allerdings 
für jede Norm. Erst die Betonung und Fortentwicklung des Schutzzwecks führen 
zum kollektiven Recht bzw. kollektiven Rechtsschutz. Die vorliegende Abhand-
lung geht daher ebenfalls von einer am Individuum orientierten Grundkonzep-
tion aus. Sie wird allerdings untersuchen, ob kollektiver Rechtsschutz nicht auch 
die Konsequenz aus den zugrunde liegenden Individualinteressen sein kann.

D) Die Vorgaben des Unionsrechts

Die Diskussion einer arbeitsrechtlichen Verbandsklage kann das Unionsrecht 
nicht ausblenden. Nicht nur der Begriff des kollektiven Rechtsschutzes ist  
unionsrechtlich aufgeladen.40 Zahlreiche Normen des Individualarbeitsrechts 
gehen heute auf Unionsrecht zurück. Das Verbraucherschutzrecht ist ebenfalls 
stark vom Unionsrecht durchdrungen. Nahezu jede neuere Rechtsentwicklung 
hat ihren Ursprung im Unionsrecht.41 Zudem stellt sich kollektiver Rechtsschutz 
als ein mögliches Mittel zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes dar. 
Durch ihn wird zusätzlich zur individuellen Ebene eine weitere, auf die Durch-
setzung des Europarechts ausgelegte Rechtsdurchsetzungsebene geschaffen.

Für die Anwendung des UKlaG auf das Arbeitsrecht bildet das Unionsrecht 
eine wesentliche Determinante. Anders als bei den meisten anderen Arbeiten 
über den europäischen Bezugsrahmen geht es vorliegend nicht nur um eine  
unionsrechtskonforme Auslegung, sondern gleichsam um die Kombination 
zweier unterschiedlicher Politikziele der EU mit unterschiedlichen Kommissa-
ren und Generaldirektionen, die praktisch eher aneinander vorbei agieren. Das 
Verbraucherrecht wird dem Bereich „Umwelt, Verbraucher und Gesundheit“, 
das Arbeitsrecht dem Bereich „Beschäftigung und Soziales“ zugeordnet.

Dennoch besteht seit Kurzem die Möglichkeit, die Gebiete einheitlich zu 
betrachten. Am Anfang der unionsrechtlichen Erfassung des Themas stehen 
zwar noch unterschiedliche Ansätze der Kommission. In einem Grünbuch vom 
22.11.200642 beschrieb die Kommission die wesentlichen Herausforderungen, 
die daraus resultieren, dass die geltenden Rechtsvorschriften der Realität der 
Arbeitswelt nicht mehr entsprechen. Dieser Ansatz ging in der Idee „Flexicu-
rity“43 auf. Das Arbeitsrecht auf der überindividuellen Ebene zu stärken, zeigte 
sich lediglich am Rande. Im Wettbewerbsrecht konzentrierte sich die Kommis-
sion auf Schadensersatzklagen im Falle von Verletzungen des EU-Wettbewerbs-
rechts.44 2008 fokussierte die Kommission die kollektive Rechtsdurchsetzung für 
Verbraucher.45 Im Anschluss hieran führte die Kommission jedoch eine öffent-
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liche Konsultation unter dem Titel „Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu einem 
kohärenten europäischen Ansatz“ durch.46 Im Rahmen des Konsultationsver-
fahrens forderte etwa der DGB ein Verbandsklagerecht.47

Als Reaktion auf die Konsultation gab die Kommission Mitte 2013 die  
Empfehlung 2013/396/EU48 für gemeinsame Grundsätze hinsichtlich kollektiver 
Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren bei Verletzung von Unionsrecht 
ab. Diese Empfehlung wurde durch die Mitteilung „Auf dem Weg zu einem all-
gemeinen europäischen Rahmen für den kollektiven Rechtsschutz“ flankiert.49 
In Erwägungsgrund 7 der Empfehlung hob die Kommission hervor, dass die 
Ansätze in all den Bereichen angewandt werden sollten, in denen kollektive 
Unterlassungsklagen „von Interesse sein können“.

In der unionsrechtlich geprägten Diskussion ist der Begriff des kollektiven 
Rechtsschutzes wegen der Grundidee, Defizite zu überwinden, zu einem Syno-
nym der praktischen Wirksamkeit geworden.50 Wo grundlegende Unionsrechte 
verletzt werden, müssen die Verletzten die Möglichkeit haben, ihre Rechte 
durchzusetzen.51 Das Unionsrecht ist im Ausgangspunkt ähnlich personenbe-
zogen wie das deutsche Recht. Nach Art. 47 Abs. 1 EGCh hat jede Person, der 
durch Unionsrecht Rechte oder Freiheiten verliehen wurde, im Falle ihrer Ver-
letzung das Recht, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzule-
gen.52 Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass die Gestaltungsidee, 
Organisationen Rechtsbehelfe einlegen zu lassen, als Konsequenz des Effekti-
vitätsgebots und nicht in ein Spannungsverhältnis zum Individualrechtsschutz 
gesetzt wird. Die Spannungslage zur individuellen Freiheit und Verantwortung 
wirft für die Kommission keine Probleme auf. Ihrer Meinung nach lässt sich kol-
lektiver Rechtsschutz in die Rechtstradition Europas einfügen.53

E) Gang der Darstellung

Die Gegenüberstellung von Verbraucher- und Arbeitsrecht zeichnet den Gang 
der Untersuchung vor:

Im ersten Teil soll die verbraucherschützende Verbandsklage als Gegenstand 
der Rechtsfortbildung dargestellt werden. Dazu ist es erforderlich, den Rahmen 
dieses Instituts, insbesondere den Verbraucherbegriff und die abstrakte Struktur 
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des Verbraucherrechts näher zu erläutern, um danach die Funktionen und Vor-
aussetzungen der Verbandsklage im Verbraucherrecht im Einzelnen zu klären:

Die Verbandsklage erhält über die Unterlassungsklagen-Richtlinie 2009/22/
EG und die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (2005/29/EG) ein  
unionsrechtliches Fundament. Nach der Darstellung der Grundsätze dieser 
Richtlinien sollen die diese umsetzenden Regelungen im UKlaG und UWG ver-
tieft werden. Anhand der Interaktion/der Verweisung des § 1 UKlaG und/auf 
§ 305 Abs. 1 BGB soll zunächst erörtert werden, dass bereits das Verwenden und 
Stellen Allgemeiner Geschäftsbedingungen auf eine Störung der Interessen der 
Verbraucher schließen lassen. § 2 UKlaG hingegen nimmt einen einfachen Ver-
stoß auf und konstituiert selbst ein zusätzliches kollektives Element. Im Rahmen 
der Auseinandersetzung mit § 2 UKlaG kann eine erste Näherung an die Fas-
sung des Begriffs des „Interesses der Verbraucher“ unternommen werden. Dieser 
Begriff ist zentral für die Einordnung des kollektiven Rechtsschutzes entweder 
im Allgemeininteresse oder im Gruppeninteresse aller Verbraucher.

Für die Frage der Rechtsfortbildung hat die dogmatische Struktur der Befug-
nisse der §§ 1 und 2 UKlaG i. V. m. § 3 UKlaG besondere Bedeutung. In der Dis-
kussion der sog. Doppellösung des Bundesgerichtshofs, nach welcher die Befug-
nisse der Verbände sowohl Prozessrecht als auch materielles Recht darstellen, 
liegt daher ein Schwerpunkt der Arbeit. Im Anschluss sollen die weiteren Rege-
lungen im UKlaG dargestellt werden. Gerade diese flankierenden Rechte und 
Pflichten sind für die Einbettung der Verbandsklage im Arbeitsrecht relevante 
Bewertungsfaktoren.

Zum Schluss des ersten Teils soll auf das UWG eingegangen werden. Dies hat 
zwei Gründe. Zum einen ist das UWG ein wichtiger Bestandteil des Verbrau-
cherschutzrechts, zum anderen enthält das UWG keine Bereichsausnahme wie 
§ 15 UKlaG, so dass im zweiten Teil untersucht werden kann, welche arbeits-
rechtlichen Normen de lege lata über das UWG durchgesetzt werden können. 
Zudem verfügt das UWG in den wichtigen Bereichen des Wettbewerbsvor-
sprungs eines Unternehmers durch Rechtsbruch und des Missbrauchs der Kla-
gebefugnis durch Verbände über einen erheblichen, rechtlichen Besitzstand, der 
auch für die Rechtsfortbildung von Interesse ist.

Der zweite Teil der Arbeit ist inhaltlich in mehrere Abschnitte gegliedert. 
Einerseits werden die bestehenden Interaktionen von Arbeitsrecht und Verbrau-
cherrecht dargestellt. Andererseits wird untersucht, inwieweit hierüber hinaus-
gehende Rechtsfortbildung im Unterlassungsklagengesetz möglich ist.

Dazu soll zunächst dargestellt werden, welche Instrumente schon heute mit 
dem Begriff „kollektiver Rechtsschutz“ bzw. „Verbandsklage“ im Arbeitsrecht 
bezeichnet werden. Sodann soll das Problem diskutiert werden, ob und wann 
Gewerkschaften als qualifizierte Einrichtungen i. S. v. § 4 Abs. 2 UKlaG in die 
relevanten Listen aufgenommen werden können. Dieser Aspekt ist nicht nur 
für das UKlaG, sondern auch für das UWG entscheidend, da dieses Gesetz die 
Aktivlegitimation in § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG an das UKlaG koppelt.

Das UWG wird in der Folge näher untersucht. Dabei wird auf die klassische 
Problematik des Vorsprungs im Wettbewerb durch das Verletzen von Arbeitneh-
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merschutznormen eingegangen. Flankiert wird diese Frage von der Integration 
der jüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum objektiven Zusammen-
hang der geschäftlichen Handlung. Einen zentralen Stellenwert wird dann die 
Verarbeitung des Urteils des EuGH in der Rechtssache Feryn durch die §§ 8, 3, 4 
Nr. 11 UKlaG einnehmen. Schließen wird dieser Teil der Untersuchung mit der 
Frage, ob die Arbeitsgerichte für diese Ansprüche zuständig sind.

Im Anschluss an die Erörterung des UWG wird der letzte Schwerpunkt der 
Arbeit thematisiert: die Anwendung des UKlaG auf das Arbeitsrecht. Zunächst 
soll auf die Frage eingegangen werden, welche Voraussetzungen an eine Rechts-
fortbildung im Kollektivrecht bestehen, insbesondere wenn eine kollektive 
Struktur von einer Regelungsmaterie auf einen anderen Rechtsbereich übertra-
gen werden soll.

Für die Rechtsfortbildung ist es von besonderer Bedeutung, die Stellung von 
kollektivem Recht in der Rechtsordnung zu klären. Stellen solche Regelungen 
einen Fremdkörper im Recht dar, lässt sich ihre Fortbildung schlechter rechtfer-
tigen, als wenn man sie als Ausfluss eines allgemeinen Prinzips von Gruppenpro-
zessen wahrnimmt. Mit dieser Frage hängt auch der Stellenwert der häufig her-
angezogenen Betonung der individual-liberalistischen Tradition der deutschen 
Rechtsordnung für die Diskussion zusammen.

Im Anschluss soll diskutiert werden, inwiefern eine Regelungslücke trotz der 
scheinbar eindeutigen Regelung des § 15 UKlaG besteht. Der Rechtsausschuss 
hat in seiner Beschlussempfehlung an den Deutschen Bundestag mehrere Fragen 
aufgeworfen, die der Antwort harren, aber zugleich eine Integration der Ver-
bandsklage in das Arbeitsrecht ermöglichen.

Davon ausgehend wird untersucht werden, inwiefern die Regelungsmaterien 
im Verbraucher- und Arbeitsrecht in ihren Interessenlagen und -bewertungen im 
Hinblick auf die Übertragung eines kollektiven Rechts vergleichbar sind:

Ausgangspunkt sind die unionsrechtlichen Vorgaben für den Ausbau des kol-
lektiven Rechtsschutzes. In den Bereichen, in denen Vertragsrecht mit Verstö-
ßen gegen Unionsarbeitsrecht einhergeht, besteht ein Anknüpfungspunkt für 
die Vorgaben der Empfehlung 2013/396/EU. Darüber hinaus soll untersucht 
werden, inwieweit die Aussage des Art. 9 Abs. 3 S. 1 GG, dass eine koalitions-
spezifische Tätigkeit auch im Wahren der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
liegen soll, in die Anwendung von § 1 UKlaG überführt werden kann. An diesem 
Punkt ist die Kompatibilität der beiden Rechtsmaterien zu untersuchen. Dies gilt 
einerseits für das Zusammenspiel des individuellen mit dem kollektiven Schutz-
recht und andererseits für das Konkurrenzverhältnis tarifvertraglicher Lösungen 
mit einer Untersagung möglicherweise nicht anwendbarer Vertragsbestimmun-
gen.

Am Ende der Arbeit werden ein Fazit gezogen und die einzelnen Ergebnisse 
geordnet dargestellt.
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